
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1976/8/26 7Ob47/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.08.1976

Norm

AKIB Art11

VersVG §61

VersVG §130

Rechtssatz

Die Kaskoversicherung ist eine vertragliche Transportversicherung. Ein Versicherungsschutz kann daher im

allgemeinen nur bei schuldhafter Herbeiführung des Versicherungsfalles durch den Versicherungsnehmer selbst

ausgeschlossen werden.
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